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3. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der 1. DVO zum 
BBauG in Verbindung mit § 103 BauONW.

a) Allgemeines

Sämtliche Bauanlagen sollen in ihrer Formgebung Ausdruck einer neuzeitlichen Baugestal-
tung sein. Gebäudegruppen, die eine räumliche Einheit bilden, müssen in der Außengestal-
tung und der Materialverwendung der Außenfronten und Dächer aufeinander abgestimmt 
werden und in der Gebäudetiefe gleich sein.

An-, Vor- und Nebenbauten müssen sich einwandfrei dem Hauptkörper unterordnen. Gara-
gen sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten.

b) Dächer

Es gelten die unter 4. festgesetzten Neigungen. Satteldächer sind mit dunklen möglichst 
tiefgewölbten Pfannen einzudecken, grüne Pfannen sind nicht gestattet. Traufausbildung 
benachbarter Gebäude muß einheitlich sein. Schornsteinköpfe sind in Ziegelrohbau auszu-
führen und sollen am First oder in Firsthöhe heraustreten.

c) Außenanlagen

Vorgärten sind grundsätzlich nur sehr niedrig zu bepflanzen, damit sie in den Straßenraum 
einbezogen – eine gewisse Weiträumigkeit ermöglichen und den Blick auf die Gebäude frei-
lassen. Sie sind nur mit einem Radwegkantstein zu begrenzen. Nachbarbegrenzungen in-
nerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt. In den einzelnen Baugruppen (vergl. Abs. 4) ist Art 
und Höhe der Einfriedigungen der vorh. Bebauung anzupassen. Waldlatten- oder Maschen-
drahtzäune dürfen 80 cm nicht überschreiten und sind zur Straße bezw. Weg in der Gebäu-
deflucht anzuordnen.

Bei straßenseitiger Lage der Hausgärten ist die Einfriedigung auf der Straßenbegrenzung 
möglich, jedoch nicht als Maschendrahtzaun.

4. Festsetzungen über die Bauweise und die Art der baulichen Gestaltung.

Für die Baugruppen gelten nachstehende Bestimmungen:

a) Die 2-geschossige Bebauung ist in Ziegelrohbau mit einer Bebauungstiefe von max. 11,00 m 
auszuführen und mit einem Satteldach von 25 ° Neigung ohne Ausbau zu versehen.

b) Die eingeschossige Bebauung ist in Ziegelrohbau mit einer Bebauungstiefe von max. 10,00 
m auszuführen und mit einem Satteldach von 35 – 40 ° Neigung zu versehen. Der Ausbau 
des Dachgeschosses ist gestattet.

Drempelausbildung ist nicht erlaubt.

* Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 27.11. 1968 geänderten Fest-
setzungen, wurden in den Text eingearbeitet.


